
menarbeit mit der zur Untersuchung eingesetzten Kommission 
wegen Einwendungen gegen die vorgesehenen Zeugenverneh
mungen einstellte, und die Kommission ihren Bericht ohne Be
such des Landes aufgrund der sonst erlangten Informationen er
statten mußte25. Andere Beschwerden von Arbeitnehmer-Dele
gierten auf der Konferenz wurden dem allgemeinen Ausschuß 
über die Gewerkschaftsfreiheit überwiesen, wo die Regierungen 
Stellung nehmen und berichten konnten26. Bemerkenswert ist 
hier auch noch, daß eine wegen Gewerkschaftsfragen in Puerto 
Rico gegen die Vereinigten Staaten erhobene Beschwerde zu ei
ner Zeit, als die USA nicht Mitglied der ILO waren (1978), vom 
Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen mit Zustim
mung der US-Regierung der Schlichtungskommission der ILO 
überwiesen wurde27. 
V. Schlußbemerkung 
Insgesamt zeigt sich, daß die Berichtspflichten in der ILO eine 
ungewöhnlich große Rolle spielen. Sie fördern die Inkraftset
zung der internationalen Normen, weil sowohl die Berichts
pflicht über die Vorlage der Normen an die dafür zuständigen in
nerstaatlichen Instanzen wie auch die Berichtspflicht über nicht 
ratifizierte Übereinkommen und Empfehlungen wesentlich da
für sorgen, daß Notwendiges für die innerstaatliche Inkraftset
zung der Normen geschieht. Die Berichtspflichten fördern aber 
auch die Kontrolle der Anwendung der ILO-Normen, sowohl bei 
der periodischen Überprüfung der Anwendung ratifizierter 
Übereinkommen wie auch nicht ratifizierter Übereinkommen 
und Empfehlungen, schließlich auch bei Streitigkeiten und Be
schwerden um die richtige Anwendung der Normen in einzelnen 
Fällen und einzelnen Staaten. 
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Menschenrechte auch für Ureinwohner 
Internationales Handeln zugunsten einer benachteiligten Gruppe der Weltbevölkerung 

JOSE R. MARTINEZ COBO 

Heft 4/1980 hat sich ausführlich und aus unterschiedlicher Blick
richtung mit dem Thema >Minderheiten< auseinandergesetzt 
Eng verwandt und sich auch über weite Strecken damit über
schneidend ist die Problematik der autochthonen Bevölkerungs
teile, welche in der internationalen Öffentlichkeit erfreulicher
weise zunehmend Aufmerksamkeit findet Im folgenden kommt 
der von der Unterkommission zur Verhütung von Diskriminie
rung und für Minderheitenschutz für diesen Gegenstand einge
setzte Sonderberichterstatter zu Wort. Wenn in dem Beitrag von 
'Eingeborenem die Rede ist, so nicht mit jenem abschätzigen, ja 
rassistischen Unterton, der dem Begriff in unserer Alltagsspra
che anhaftet Gemeint sind hier im Wortsinn die Eingesessenen 
— auf die dann die fremden Eroberer trafen, die schließlich zu 
Opfern der Unterwerfung, zu Erleidenden einer kolonialen Si

tuation wurden, die auch heute noch am Rande der gesellschaft
lichen und staatlichen Struktur ihrer Länder leben. Der Begriff 
wird dagegen verräterisch, wenn er nicht — wie hier — zur ge
nau definierten Bezeichnung für die sich in einer spezifischen 
Situation befindlichen Nachkommen der Ureinwohner ge
braucht wird: Spricht der Journalist, Wissenschaftler, Geschäfts
reisende, Diplomat oder Tourist vom 'Eingeborenem (wobei der 
Begriff überdies unterschiedslos auf sämtliche ehemaligen 'Ko
lonialländen ausgedehnt wird), so denkt er die Kategorien von 
Herrschaft und Unterwerfung gleich mit. 
Vorgeschichte der Untersuchung 
Die Eingeborenen, die in etwa 40 Ländern überall auf dem Erd
ball leben, stellen mit ihren mehr als 200 Millionen Menschen 
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eine recht beachtliche Gruppe dar, für die aufgrund ihrer schwa
chen Stellung im Vergleich zur übrigen Bevölkerung internatio
nales Handeln dringend erforderlich ist. Zwar hat man sich 
schon seit den Tagen des Völkerbundes mit ihren Problemen be
faßt, doch enthält keines der grundlegenden Dokumente der 
Vereinten Nationen Bestimmungen, in denen diese Eingebore
nenbevölkerungen ausdrücklich und spezifisch Erwähnung fin
den oder ihre Unterstützung und ihr Schutz in Erwägung gezo
gen werden. Zwar enthält die Charta der Vereinten Nationen 
wichtige Bestimmungen, die den Rahmen abstecken, in dem sich 
die Aktivität der Organe entwickelt hat, die für jene Eingebore
nen zuständig sind, die Teil der Bevölkerung ihrer Mitgliedstaa
ten sind. In der Präambel erklären die Völker den der Vereinten 
Nationen ihre Entschlossenheit, den »Glauben an die Grund
rechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Per
sönlichkeit . . . erneut zu bekräftigen« und »den sozialen Fort
schritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit 
zu fördern« und für diese Zwecke »internationale Einrichtungen 
in Anspruch zu nehmen, um den For t schr i t t . . . aller Völker zu 
fördern«. Auch der Grundsatzteil der Charta enthält mehrere 
Bestimmungen, in denen die Bedeutung der Achtung der Grund
rechte und -freiheiten, die Sorge um die wirtschaftlichen und so
zialen Probleme und die Entschlossenheit, den Lebensstandard 
und die Lebensbedingungen für alle zu verbessern, zum Aus
druck kommen. Besondere Beachtung verdient unter diesem 
Aspekt der Artikel 1, der in Absatz 3 die Absicht ausdrückt, 
»eine internat ionale Z u s a m m e n a r b e i t herbeizuführen, u m internat ionale 
Probleme wirtschaft l icher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu 
lösen und die Achtung vor den M e n s c h e n r e c h t e n und Grundfreihei ten für 
alle ohne Untersch ied der Rasse , des Geschlechts , der Sprache oder der 
Religion zu fördern und zu festigen«. 
Abs. 1 b des Art. 13 bestimmt, daß die Generalversammlung Un
tersuchungen veranlaßt und Empfehlungen abgibt, um 
»die internationale Z u s a m m e n a r b e i t auf den Gebie ten der Wirtschaft, des 
Soz ia lwesens , der Kultur, der Erziehung und der Gesundhe i t zu fördern 
und zur Verwirkl ichung der M e n s c h e n r e c h t e und Grundfreihei ten für 
alle ohne Unterschied der Rasse , des Geschlechts , der Sprache oder der 
Rel igion beizutragen«. 
Gemäß den Artikeln 55 und 56 der Charta verpflichten sich alle 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, gemeinsam und jeder 
für sich mit dieser Organisation zusammenzuarbeiten, um »die 
Verbesserung des Lebensstandards, die Vollbeschäftigung und 
die Voraussetzungen für wirtschaftlichen und sozialen Fort
schritt und Aufstieg« zu fördern. 
Mit dem Ziel, diese Absichten in konkrete Maßnahmen umzuset
zen, enthält Art. 68 der Charta die Bestimmung, daß der Wirt
schafts- und Sozialrat (ECOSOC) zur Förderung der Menschen
rechte und für wirtschaftliche, soziale sowie sonstige Fragen 
Kommissionen einsetzen kann, die zur Wahrnehmung seiner 
Aufgaben erforderlich sind; die Aufgabenstellung ergibt sich aus 
Art. 62, nach dem der ECOSOC Untersuchungen über internatio
nale Angelegenheiten auf verschiedenen Gebieten durchführen 
und Berichte abfassen kann. Angesichts dieser Bestimmung hat 
der ECOSOC auf seiner ersten Tagung die Menschenrechtskom
mission ins Leben gerufen. Das in seiner Resolution 5(1) dieser 
Kommission erteilte Mandat nimmt in keinem der fünf Punkte, 
zu denen dieses Organ Vorschläge, Empfehlungen und Berichte 
vorlegen sollte, in irgendeiner Weise Stellung zu Fragen, die sich 
ausdrücklich auf die Eingeborenenbevölkerungen beziehen. 
Vom ECOSOC dazu ermächtigt, beschloß die Menschenrechts
kommission während ihrer ersten Tagung, eine Unterkommis
sion zur Verhütung von Diskriminierung und für Minderheiten
schutz mit der Aufgabe einzusetzen, Untersuchungen zu veran
lassen und der Menschenrechtskommission Empfehlungen hin
sichtlich der Verhinderung jeglicher Art von Diskriminierung in 
bezug auf die Menschenrechte und hinsichtlich des Schutzes 
rassischer, nationaler, religiöser und sprachlicher Minderheiten 
zu unterbreiten. Einige der von diesem Gremium in Angriff ge
nommenen Aktivitäten und den übergeordneten Organen unter
breiteten Initiativen fanden ihren Ausdruck in Schriftstücken, 
die sich zum Nutzen der Eingeborenenbevölkerungen ausge

wirkt haben. Von den Untersuchungen, die unter der Federfüh
rung von Sonderberichterstattern der Unterkommission ange
stellt wurden, sind im Zusammenhang mit unserem Thema die 
folgenden von Bedeutung: 
— Studie über Diskr iminierung im Bere ich des B i ldungswesens ; 
— Studie über Diskr iminierung im Bere ich der Rel ig ion und der Reli

gionsausübung; 
— Studie über Diskr iminierung bezüglich d e s Rechtes j e d e s M e n s c h e n , 

j e d e s Land, einschließlich s e i n e s e igenen , zu ver las sen sowie in s e i n 
Land zurückzukehren; 

— Studie über Diskr iminierung von außerehelich g e b o r e n e n Personen; 
— Studie über die Gle ichhei t vor Gericht; 
— Studie über rass i sche Diskr iminierung. 
Während der 3. UN-Generalversammlung brachte die boliviani
sche Delegation einen Vorschlag zur Bildung einer Unterkom
mission zur Untersuchung der sozialen Probleme der Eingebore
nenbevölkerungen ein. Im Laufe der Debatte im politischen Ad-
hoc-Ausschuß, an den der Antrag verwiesen wurde, ist dieser 
Plan nochmals behandelt worden, und die Generalversammlung 
hat die Resolution 275(111) verabschiedet, die 
»empfiehlt, daß gemäß den Art ikeln 13 und 62 der Charta der Wirtschafts
und Sozialrat mi t Hilfe der in Betracht k o m m e n d e n Organe und in Zu
s a m m e n a r b e i t mi t d e m G e s a m t a m e r i k a n i s c h e n Institut für Eingebore
nenfragen die Si tuat ion der Urbevölkerung und der vorerwähnten, unzu
länglich entwicke l t en soz ia len Gruppen in den Ländern d e s amerikani 
s chen Kont inents , die darum nachsuchen , untersucht«. 
Es muß betont werden, daß in bezug auf Personen, die zu ethni
schen Gruppen mit eigener Religion. Sprache und Kultur gehö
ren, die Eingeborenenbevölkerungen durch Art. 27 des Interna
tionalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte erfaßt 
werden, der lautet: 
»In Staaten mit e thn i schen , religiösen oder sprachl ichen Minderhe i ten 
darf Angehörigen solcher Minderhe i ten nicht das Recht vorentha l ten 
werden, g e m e i n s a m mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr e i g e n e s 
kulturel les Leben zu pflegen, ihre e i g e n e Rel ig ion zu b e k e n n e n und aus
zuüben oder s ich ihrer e i g e n e n Sprache zu bedienen.« 
In der Ausgabe 4/1980 dieser Zeitschrift hat Professor Francesco 
Capotorti, ehemaliger Sonderberichterstatter der Menschen-
rechts-Unterkommission, sich mit diesem Prinzip in bezug auf 
alle Minderheiten wissenschaftlich auseinandergesetzt, und der 
Ausschuß für Menschenrechte, der aufgrund dieses Paktes ins 
Leben gerufen wurde, hat sich nunmehr einiger Aspekte ange
nommen, die mit der gegenwärtigen Situation der autochthonen 
Gruppen zusammenhängen, indem er die Mitgliedstaaten mit 
solchen Bevölkerungsanteilen ersucht hat, einen ausführlichen 
Bericht über ihre Situation im Vergleich zur übrigen Bevölke
rung vorzulegen. 
Manche internationalen Übereinkommen oder Empfehlungen 
zu verschiedenen Sachgebieten, die unter der Schirmherrschaft 
der Vereinten Nationen entstanden sind, enthalten Bestimmun
gen, die zwar nicht ausdrücklich für die Eingeborenenbevölke
rungen abgefaßt wurden, sich aber dennoch als uneingeschränkt 
anwendbar in einem Aktionsprogramm zum Vorteil, zur Unter
stützung und zum Schutz solcher Minderheiten erweisen könn
ten. Unter derartigen Urkunden verdienen besondere Erwäh
nung das Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung 
des Völkermords, das Zusatzübereinkommen über die Abschaf
fung der Sklaverei, des Sklavenhandels und sklavereiähnlicher 
Einrichtungen und Praktiken sowie das Internationale Überein
kommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie
rung. 
Bis 1969 hatte keines der beiden mit den Menschenrechten 
befaßten Organe der Vereinten Nationen die Probleme, die die 
Eingeborenenbevölkerungen betreffen, gesondert aufgegriffen. 
In jenem Jahr nahm die Unterkommission den Bericht des Son
derberichterstatters Botschafter Hernän Santa Cruz zur Kennt
nis, der mit der Abfassung einer Studie über die Rassendiskrimi
nierung auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem und kultu
rellem Gebiet beauftragt war. Dieser Bericht (UN-Publ. 
E.7LXIV.2) enthält auch ein Kapitel über Maßnahmen, die zum 
Schutz der Eingeborenenbevölkerungen ergriffen worden wa
ren. In seinen Schlußfolgerungen empfahl der Sonderberichter
statter unter anderem, daß die zuständigen Organe der Verein-
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ten Nationen zusammen mit Sonderorganisationen wie UNES
CO, ILO und FAO und in Zusammenarbeit mit nationalen und 
regionalen Einrichtungen eine erschöpfende und umfassende 
Untersuchung der Lage der Eingeborenenbevölkerungen durch
führen sollten. 
Bei der Aussprache über den Bericht von Santa Cruz unterstütz
ten viele Mitglieder der Unterkommission seine Empfehlung, die 
Vereinten Nationen sollten eine umfassende Untersuchung von 
Art und Ausmaß des mit der Diskriminierung der autochthonen 
Gruppen zusammenhängenden Problems anstellen. Die Men
schenrechtskommission schließlich nahm auf ihrer 27. Tagung 
Kenntnis von einem Resolutionsentwurf, der von der Unterkom
mission erstellt worden war. Aus der Mitte der Kommission 
wurde sogar die Erwägung geäußert, es sei vielleicht besser, ein 
neues Organ zu schaffen, das sich mit dem Problem der Diskri
minierung der Eingeborenen befassen sollte, da diese Gruppen 
in vielen Ländern eigentlich Mehrheiten und keine Minderhei
ten darstellten. 
Der ECOSOC verabschiedete sodann am 21. Mai 1971 einstim
mig als Resolution 1589(L) einen von der Menschenrechtskom
mission eingebrachten Entwurf, dessen Ziffer 7 folgenden Wort
laut hat: 
»(Er) ermächtigt die U n t e r k o m m i s s i o n zur Verhütung v o n Diskriminie
rung und für Minderhei tenschutz , e i n e vollständige und u m f a s s e n d e Un
tersuchung d e s Prob lems der Diskr imin ierung der Eingeborenenbevölke
rungen anzuste l l en und in Z u s a m m e n a r b e i t mi t den übrigen Organen 
und Körperschaften der Vere in ten Nat ionen sowie mit den zuständigen 
internat ionalen Organisat ionen die zur Bese i t igung dieser Diskr iminie 
rung erforderl ichen Maßnahmen auf nat ionaler und internat ionaler 
E b e n e vorzuschlagen«. 
In ihrer Resolution 8(XXIV) vom 18. August 1971 beschloß die 
Unterkommission, mich zum Sonderberichterstatter zu berufen, 
der diese Untersuchung durchzuführen hat. Bezüglich der ersten 
in der Resolution festgelegten Aufgabe ist klar, daß die Worte 
»vollständig und umfassend« deutlich machen sollen, daß die 
Untersuchung alle wesentlichen Elemente dieses Bereichs um
fassen soll und jedes Element von Grund auf zu untersuchen ist, 
so daß kein relevanter Aspekt vernachlässigt wird. Es sei darauf 
hingewiesen, daß die Materie völlig neu war; mit Ausnahme des 
Kapitels in der Studie des Botschafters Santa Cruz gab es nichts 
Einschlägiges bei den Vereinten Nationen, die noch dazu keiner
lei Dokumentation über die Situation der Eingeborenen in den 
verschiedenen Teilen der Welt besaßen. Die zweite Phase dieser 
Arbeit, nämlich Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Dis
kriminierungen vorzuschlagen, kann natürlich erst in Angriff 
genommen werden, wenn die Untersuchungsarbeiten abge
schlossen sind. Es ist dann Sache des Sonderberichterstatters, 
Empfehlungen zu geben über seitens der Weltorganisation zu er
greifende Maßnahmen, und über solche, die den Mitgliedstaaten 
vorgeschlagen werden sollen. Dies setzt aber unbedingt voraus, 
daß genau festgestellt wird, welches zur Zeit die Umstände sind, 
die Ungerechtigkeiten gegenüber den Eingeborenenbevölkerun
gen beinhalten und die mithin beseitigt werden müssen. Es ist 
Sache der Unterkommission und der Menschenrechtskommis
sion zu entscheiden, ob aufgrund der Schlußfolgerungen der Un
tersuchung eine Empfehlung oder eine Konvention zugunsten 
der Eingeborenen erarbeitet werden soll. 

Definitionsfragen 
Der Sinn, den man den beiden Grundbegriffen >Diskriminie-
rung< und >Eingeborenenbevölkerungen< beilegt, bestimmt das 
Ausmaß der Untersuchung. Im Rahmen dieser Arbeit wurden 
als Formen der Diskriminierung jede Einrichtung oder jedes 
Handeln angesehen, die oder das nicht einer im weiten Sinne 
verstandenen Auffassung von Gleichheit entspricht, die der ein
geborenen Bevölkerung garantiert: 
a) daß sie in keiner Weise diskriminiert wird, weder durch akti
ves Handeln noch durch Unterlassen; 
b) daß besondere Maßnahmen ergriffen werden, die sie — über 
die formelle Gleichberechtigung hinaus, die man ihr eventuell 
schon früher gewährt haben mag — in der wirklichen und effek

tiven Nutznießung dieser Rechte und Freiheiten anderen Perso
nen oder Gruppen gleichstellen. 
Der andere Punkt, der besonderer Beachtung bedarf, ist die >Ein-
geborenenbevölkerung<. Bei Aufnahme seiner Tätigkeit stellte 
der Berichterstatter eine Arbeitsdefinition der Personengrup
pen auf, die unter diesen Begriff fallen, um sie sowohl für die Er
mittlung der Länder, in denen es solche Gruppen gibt, wie auch 
zur Sammlung von Daten über deren Situation heranzuziehen. 
Mit dieser Definition sollte ein gewisser Grad an Kompatibilität 
der zusammengetragenen Informationen erreicht werden, da es 
auf internationaler Ebene keine einhellige Meinung darüber 
gibt, was unter eingeborener Bevölkerung zu verstehen ist, und 
— was noch schwerer wiegt — selbst innerhalb eines Landes 
noch unterschiedliche Kriterien angewendet werden. 
Einen Menschen als >Eingeborenen< zu identifizieren, gestaltet 
sich in der Tat recht kompliziert. In vielen Fällen liegt die Zeit 
der Konfrontation zwischen Ureinwohnern und Invasoren Jahr
hunderte zurück, und im Laufe der Zeit ließ das gemeinsame Le
ben die physischen und ethnischen Unterschiede zwischen bei
den Gruppen verblassen und bewirkte eine Verschmelzung in 
biologischer und selbst kultureller Hinsicht. Die sich daraus er
gebende soziale, rassische und kulturelle Mischung führt dazu, 
daß es sich in vielen Fällen schwerlich mit Sicherheit sagen läßt, 
wer nun als Eingeborener gelten kann. Verwaltungsfachmann, 
Jurist und Soziologe neigen dazu, unterschiedliche und häufig 
gar einander widersprechende Kriterien heranzuziehen: Haut
farbe, Sprache, Kleidung, Gepflogenheiten, Stammesverhältnis
se, Lebensweise und so weiter. 
Auch im internationalen Bereich stand keine zufriedenstellende 
Definition zur Verfügung. Die einzige, die man als Ausgangs
punkt nehmen konnte, findet sich im Übereinkommen Nr. 107 
(1957) der Internationalen Arbeitsorganisation, in dem es 
heißt: 
»Dieses Übereinkommen gilt für 
a) Angehörige in Stämmen lebender oder stammesähnlicher Bevölke
rungsgruppen in unabhängigen Ländern, deren sozia le und wirtschaftl i
che Verhältnisse einer w e n i g e r fortgeschri t tenen Stufe en t sprechen a ls 
die von den übrigen Tei l en der nat iona len Gemeinschaf t erreichte und de
ren Ste l lung ganz oder t e i lwe i se durch die ihnen e i g e n e n Gebräuche oder 
Überlieferungen oder durch Sonderrecht gerege l t ist; 
b) Angehörige in Stämmen lebender oder stammesähnlicher Bevölke
rungsgruppen in unabhängigen Ländern, die als E ingeborene ge l ten, we i l 
s ie von Bevölkerungsgruppen a b s t a m m e n , die in d e m Lande oder in ei
n e m geographi schen Gebiet , zu d e m das Land gehört, zur Zeit der Erobe
rung oder Kolonis ierung ansässig w a r e n und die, u n b e s c h a d e t ihrer 
Rechtsste l lung, m e h r in Übereinstimmung mit d e n sozialen, wirtschaftl i
c h e n und kulturel len Einr ichtungen jener Zeit l eben als mi t den Einrich
tungen des Staates , d e m sie angehören.« 
Die vom Berichterstatter vorgeschlagene Arbeitsdefinition, die 
von der ILO-Definition in wesentlichen Punkten abweicht, lautet 
wie folgt: 
»Die Eingeborenenbevölkerungen sind die heut igen N a c h k o m m e n der 
Völker, die das je tz ige Territorium e i n e s Landes ganz oder t e i lwe i se zu 
der Zeit bewohnten , in der dort Angehörige einer anderen Kultur oder an
deren e t h n i s c h e n Ursprungs aus anderen Geb ie t en der Erde e intrafen, 
die ers teren unterwarfen und s ie durch Eroberung, B e s i e d e l u n g oder an
dere Maßnahmen in e ine n icht-dominante oder koloniale Pos i t ion zwan
gen; 
und die heute m e h r mit ihren e i g e n e n sozialen, wirtschaft l ichen und kul
turel len Bräuchen und Tradit ionen i m Einklang l eben a ls mi t d e n Institu
t ionen des Landes , zu d e m s ie heute gehören, und zwar unter e iner Staats 
struktur, in der hauptsächlich nationale , soziale und kulturelle Eigen
schaften anderer, dominierender S e g m e n t e der Gese l l schaft zutage tre
ten.« 
Ein erstes Element in dieser Definition bezieht sich auf solche 
Gruppen der heutigen Bevölkerung, die von den Völkern ab
stammen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt der Vergangen
heit in einem bestimmten Gebiet niedergelassen waren. Es gibt 
Zonen auf dieser Erde, von denen man als wahren Kreuzungs
punkten der Wege der Menschheit sprechen kann; trotzdem las
sen sich in manchen Ländern dieser Regionen selbst heute noch 
gewisse Gruppen als die eingeborene Bevölkerung des Staates 
erkennen. Es gibt wahrscheinlich keinen Teil der Erde, dessen 
Bevölkerung keinerlei Veränderungen ausgesetzt war; zumin
dest sind bedeutende Gruppen der heutigen Bewohner Nach-
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Seit 1973 diskutiert die III. UN-Seerechtskonferenz über eine Konvention zur 
Nutzung der Weltmeere. Weitgehend einig ist man sich über die Errichtung einer 
200 Seemeilen (370 km) breiten Wirtschaftszone vor der Küste. In ihr sollen die 
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staaten werden auf diese Weise ein gutes Drittel (129 von 361 Millionen qkm) der 
einst freien Weltmeere unter sich aufteilen. — Siehe auch S. 175 f. dieser 
Ausgabe. 

kommen der Völker, die irgendwann einmal aus anderen Teilen 
der Erde dorthin gekommen sind. 
Das zweite Element ist der notwendige Hinweis darauf, daß die 
Menschen, die die Einwohner des Landes unterwarfen, aus an
deren Teilen der Welt gekommen sein und einen anderen kultu
rellen und ethnischen Ursprung gehabt haben müssen. Wäre es 
anders gewesen, so hätte es sich allenfalls um ein Problem der 
Bevölkerungsvermischung zwischen Eingesessenen gehandelt. 
Weiter heißt es, daß die Neuankömmlinge die Ureinwohner be
herrschten und sie durch Eroberung, Ansiedlung oder auf an
dere Art und Weise auf die Stufe der nicht-herrschenden Schicht 
herabdrückten. All diesen Prozessen folgte letzten Endes die 
Auferlegung einer politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Abhängigkeit von einer >Metropole<, die Ländereien, Sachwerte 
und Völker zu ihrem eigenen Vorteil ausbeutete. 
Obwohl es zutrifft, daß das, was sich heutzutage e inheimische 
Institutionen< nennt, ein von Fall zu Fall wechselndes Gemisch 
von kolonialen und vorkolonialen Institutionen ist, mußte doch 
als drittes Element notwendigerweise festgehalten werden, daß 
»sie mehr mit ihren e igenen . . . Bräuchen und Traditionen im 
Einklang leben« als mit den offiziellen Institutionen des Landes. 
Diese Angabe sucht jede Charakterisierung der Bräuche und 
Traditionen zu vermeiden, die weiter geht als die Aussage, daß 
die Bräuche und Traditionen diesen Gruppen eigentümlich sind, 
und sie macht keine Anstalten zu untersuchen, ob es von Anfang 

an ihre eigenen waren oder sie zu irgendeiner Zeit von den herr
schenden Völkern übernommen wurden. 
Weiterhin war es erforderlich, die Eingeborenenbevölkerung als 
nicht-herrschende Schicht der Gesellschaft zu charakterisieren, 
die unter einer nicht wertfreien Staatsstruktur lebt. Diese Tatsa
che, daß es sich um Gruppen handelt, die keine herrschende Stel
lung in der Gesellschaft einnehmen, ist der eigentliche Grund 
für die Notwendigkeit, Maßnahmen zu ihrem Schutz zu ergrei
fen. 
Nach der so vorgeschlagenen Definition würden davon nicht er
faßt isolierte oder marginale Gruppen, beispielsweise Urwaldbe
wohner, die weder Eroberung noch Kolonisierung über sich er
gehen lassen mußten. Dennoch sollten auch diese zu den >Einge-
borenenbevölkerungen< gerechnet werden, und zwar aus folgen
den Gründen: Sie sind Nachkommen von Gruppen, die zu einer 
Zeit in dem Territorium des Landes lebten, als Gruppen einer an
deren Kultur oder eines anderen ethnischen Ursprungs dorthin 
kamen; sie haben fast unversehrt Bräuche und Traditionen ihrer 
Ahnen bewahrt, eben weil sie von anderen Teilen der Bevölke
rung isoliert gelebt haben; und sie leben — sei es auch nur der 
Form nach — unter einer Staatsstruktur, die ihnen fremde natio
nale Merkmale aufweist. 
Gegenstand der Untersuchung 
Unter Zugrundelegung der Antworten der einzelnen Regierun
gen haben sich bei Anwendung dieser Arbeitsdefinition 37 Staa
ten — meist in Amerika und Ozeanien — als für die Untersu
chung relevant ergeben. Es stellt sich allerdings das Problem, 
daß einige Regierungen, beispielsweise die der Sowjetunion, we
gen der Grundsätze ihrer Verfassung, in der die Gleichheit aller 
Bürger ungeachtet ihrer Abstammung, Rasse oder sozialen Stel
lung festgelegt ist, es abgelehnt haben, ein Vorhandensein von 
Eingeborenenbevölkerungen in ihrem Hoheitsgebiet zuzugeben. 
Es ist jedoch offensichtlich, daß manche Gruppen, die in den 
nördlichen Ländern Europas einschließlich der Sowjetunion le
ben, als Eingeborene angesehen werden müssen. 
In bezug auf den amerikanischen Kontinent wirft die Ermittlung 
einer auf die Ureinwohner zurückgehenden Bevölkerung keine 
größeren Probleme auf, und man kann nachweisen, daß es in al
len Ländern dieser Zone (mit Ausnahme Uruguays und fast aller 
karibischen Inseln) Eingeborene gibt. Auch in Ozeanien gibt es 
beachtliche und charakteristische Siedlungsgebiete mit auto-
chthoner Bevölkerung. Weitaus schwieriger dagegen gestaltet 
sich der Nachweis derartiger Bevölkerungsanteile auf dem asia
tischen Kontinent, weil die Auffassungen, die sich dort mit dem 
Begriff >eingeboren< verbinden, so völlig anders sind als im all
gemeinen in der übrigen Welt. 
Höchst komplex ist die Situation in Afrika. Obwohl es sicherlich 
in manchen Ländern wie Zaire, Sierra Leone, Liberia, Südafrika 
und anderen neben fremden Komponenten auch Ureinwohner 
gibt, ist es doch schwer, bei diesen alle Elemente der vorgeschla
genen Definition wiederzufinden. Deswegen entschloß sich der 
Berichterstatter nach Rücksprache mit den afrikanischen Re
gierungen und der Unterkommission, sie nicht in den Bericht 
einzubeziehen, empfiehlt jedoch, daß die Vereinten Nationen in 
Zukunft die Situation solcher Gruppen mit besonderen Merkma
len untersuchen sollen. 
Verschiedene Mitglieder der Unterkommission argumentierten, 
daß einige Minderheiten im Nahen Osten, wie die Syrer der Go-
lanhöhen und die Palästinenser in den von Israel besetzten Ge
bieten, durch historische Gegebenheiten in Verhältnisse ge
drängt worden seien, die mit denen einer Eingeborenenbevölke
rung vergleichbar sind, und haben darum ersucht, diese in die 
Untersuchung mit einzubeziehen. Der Berichterstatter hat dies 
abgelehnt, und zwar sowohl deshalb, weil diese Bewohner nach 
seiner Ansicht nicht unter die vorgeschlagene Definition fallen, 
wie auch deswegen, weil den Resolutionen der zuständigen Or
gane der Vereinten Nationen zufolge diese Gebiete infolge einer 
Aggression nur vorübergehend und nicht endgültig besetzt 
sind. 
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Die Länder mit eingeborener Bevölkerung stoßen gewöhnlich 
auf große Schwierigkeiten bei dem Bemühen, einigermaßen 
exakte statistische Daten über diese einzuholen. Dadurch ist es 
unmöglich, die Zahl der Eingeborenen anzugeben, die in einem 
Land leben, und die von den einzelnen Regierungen genannten 
Zahlen und die, mit denen die Ethnologen arbeiten, weichen be
trächtlich voneinander ab. Sicher ist jedoch, daß die oft in inter
nationalen Gremien zu hörende Behauptung jeder vernünftigen 
Grundlage entbehrt, die Eingeborenenbevölkerungen seien in
folge des rasch fortschreitenden Assimilations- oder Integra
tionsprozesses oder infolge des an ihnen begangenen kulturellen 
Ethnozids auf dem Wege der Ausrottung. Es stimmt allerdings, 
daß in der Mehrzahl der Länder, nicht in allen, die Eingeborenen 
im Vergleich zur übrigen Bevölkerung prozentual abgenommen 
haben; absolut gesehen haben sie zugenommen. 
Da die Behandlung des Themas der Eingeborenenbevölkerun
gen neu ist, mußte man für die Untersuchung auf mannigfaltige 
Informationsquellen zurückgreifen und die Staaten bitten, mög
lichst vollständige Angaben insbesondere zu den nachstehenden 
Bereichen zu liefern: 
— Gesundheit, ärztliche Betreuung, Sozialversicherung und so

ziale Dienstleistungen; 
— Wohnverhältnisse; 
— Bildungswesen; 
— Sprache; 
— Kultur und kulturelle, soziale und rechtliche Institutionen; 
— Beschäftigung und Berufsausbildung; 
— Recht auf Eigentum unter besonderer Berücksichtigung des 

Grundeigentums; 
— politische Rechte; 
— Religionsfreiheit und Recht der freien Religionsausübung; 
— Rechtsbeistand. 
Das Echo der Regierungen auf das Ersuchen um Bereitstellung 
von Daten war leider nicht so positiv wie erhofft. Trotz wieder
holter Aufforderungen durch den Generalsekretär haben etliche 
Länder, die beachtliche Anteile eingeborener Bevölkerung ha
ben, auf die Anfrage überhaupt nicht oder nur in recht oberfläch
licher Weise reagiert, wodurch sich die Vorlage des Abschlußbe
richts beträchtlich verzögert hat. Im Januar 1975 erging ein 
Rundschreiben an über 100 nicht-staatliche Organisationen mit 
Konsultativstatus beim ECOSOC. Sie wurden darin aufgefor
dert, dem Berichterstatter alle Informationen zugänglich zu ma
chen, die sie als relevant für diese Aufgabe ansahen. Nur fünf der 
angesprochenen Organisationen stellten Material zur Verfü
gung. Demgegenüber zeigten die Organisationen der Eingebore
nenbevölkerungen lebhaftes Interesse für diese Aktivitäten der 
Vereinten Nationen, wie die Tatsache beweist, daß unter ande
rem Vertreter der eingeborenen Bevölkerung aus Kanada, den 
Vereinigten Staaten und Australien an den Sitzungen der Unter
kommission, auf denen das Thema behandelt wurde, teilgenom
men und wertvolle Beiträge dazu geliefert haben. 
Nach Auswertung und Überprüfung der erhaltenen Informatio
nen, in vielen Fällen aber auch ohne solche Informationen erhal
ten zu haben, ging die UN-Menschenrechtsabteilung daran, für 
jedes Land sehr ausführliche Monographien zu erstellen, die den 
betreffenden Regierungen dann zur Kommentierung zugeleitet 
wurden. Dieses Material dürfte zweifellos von großem Nutzen 
sein für Personen, die sich mit Eingeborenenfragen befassen 
und auf die Quellen der Vereinten Nationen zurückgreifen wol
len. Die Übersichten dienten auch als Grundlage für die Erstel
lung der einzelnen Kapitel der Studie, deren größter Teil bereits 
der Unterkommission vorgelegt wurde. Dieses Material soll in 
den Abschlußbericht aufgenommen werden, der für 1982 erwar
tet wird. 

Wegweisendes Handeln der ILO 
Die Aktivitäten der Sonderorganisationen der Vereinten Natio
nen zugunsten der Eingeborenenbevölkerung waren breit ange
legt. Besonders erwähnt werden muß die Arbeit der ILO, die sich 

von Anfang an damit befaßt hat. Schon 1921 führte sie eine Reihe 
von Untersuchungen über »die autochthonen Arbeitskräfte in 
den unabhängigen Staaten« durch, später, im Jahre 1926, rief sie 
eine Expertenkommission für Fragen der Arbeit der Eingebore
nenbevölkerung ins Leben, deren Anstrengungen in die An
nahme einer Reihe internationaler Übereinkommen und Emp
fehlungen — unter anderem des Übereinkommens Nr. 50 (1936) 
über die Anwerbung von Arbeitskräften aus der Eingeborenen
bevölkerung und des Übereinkommens Nr. 64 (1939) über Ar
beitsverträge mit Arbeitskräften aus der Eingeborenenbevölke
rung — mündeten. 
Auf allen Regionalkonferenzen der amerikanischen Mitglied
staaten der ILO wurde das Problem der Eingeborenenbeschäfti
gung zur Sprache gebracht. Die Dritte Regionalkonferenz, die 
1946 zusammentrat , regte beim Verwaltungsrat die Einrichtung 
einer Expertenkommission für soziale Probleme der Eingebore
nen an und ersuchte ihn, einen umfassenden Bericht über deren 
Situation in den amerikanischen Ländern zusammenzustellen. 
Das Ergebnis der Tätigkeit dieser Expertenkommission war ein 
1953 von der ILO herausgegebenes umfangreiches Nachschlage
werk mit dem Titel »Eingeborenenbevölkerungen: Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der autochthonen Völker in den unabhängi
gen Ländern«. Inhalt dieses Werkes ist eine weltweite Untersu
chung der Situation dieser Bevölkerungsteile und der zu ihren 
Gunsten in die Wege geleiteten Maßnahmen im nationalen und 
internationalen Bereich. 
Gestützt auf die sorgfältigen vorbereitenden Arbeiten des Inter
nationalen Arbeitsamts, die in enger Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen und anderen Sonderorganisationen erfolgt 
waren, konnte die internationale Arbeitskonferenz bei ihrer Zu
sammenkunft 1957 zwei grundlegende Texte verabschieden, die 
allgemeine internationale Regeln für das Handeln in bezug auf 
die Eingeborenen aufstellen. Es sind dies das an anderer Stelle 
bereits erwähnte Übereinkommen Nr. 107, betreffend den 
Schutz und die Integration der Eingeborenenbevölkerung und 
Stammesgruppen, und die Empfehlung Nr. 104 über den Schutz 
und die Integration der Eingeborenenbevölkerung und anderer 
Stammes- und stammesähnlichen Gruppen in den unabhängi
gen Ländern. 
Das Übereinkommen Nr. 107, das zweifellos das wichtigste inter
nationale Instrument bezüglich des Schutzes der Eingeborenen
bevölkerungen darstellt, ist im Juni 1959 in Kraft getreten und 
wurde von 24 Staaten ratifiziert. Die Teilnehmerstaaten dieses 
aus 37 Artikeln bestehenden Übereinkommens unterrichten die 
ILO laufend über die Maßnahmen, die getroffen wurden, um 
seine Durchführung sicherzustellen. Bei den letzten internatio
nalen Arbeitskonferenzen haben verschiedene Organisationen 
darum gebeten, das Übereinkommen zu aktualisieren, um es mit 
der tatsächlichen Situation der Eingeborenen in den verschiede
nen Teilen der Welt in Einklang zu bringen, umso mehr, als man 
mit der aktiven Mitarbeit der Vereinigungen der eingeborenen 
Bevölkerung rechnen kann, die ihre Betrachtungsweise zu Ge
hör bringen wollen. 
In einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani
sation der Vereinten Nationen (FAO) heißt es, wenn sie auch 
noch keine besonderen Maßnahmen zum Schutz der eingebore
nen Bevölkerung ergriffen habe, so seien ihre Programme doch 
Ausdruck einer Gesamteinstellung zu einer Entwicklung, die 
eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen so
wohl als Ziel an sich wie auch als Mittel zur Förderung des sozia
len und wirtschaftlichen Fortschritts betreibt. Den Eingebore
nen, für die Land- und Forstwirtschaft die Hauptquellen zur Be
streitung ihres Lebensunterhaltes darstellen, hat die Hilfe, die 
von der FAO etwa für Programme der Agrarreform, zur Verbes
serung der Lage der Landwirtschaft oder zum Schutz des Waldes 
gewährt wurde, zum Nutzen gereicht. 
Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt fest, daß 
sich ihre Aktivitäten im Bereich technischer Hilfeleistungen ge
nerell auf die Gesamtbevölkerung des interessierten Landes un
ter Einschluß der Eingeborenen erstrecken, auch wenn sie in 
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manchen Fällen gezielt auf diese abgestellt sind. Hinsichtlich 
des Übereinkommens Nr. 107 weist die WHO darauf hin, daß die 
Durchführung der Art. 19 und 20 über Sozialversicherung und 
Gesundheit in ihren Aufgabenbereich gehört. Sie betont außer
dem, daß sie sich in einigen Programmen, die an sich für die Ge
samtbevölkerung gedacht seien, besonders die Aufgabe gestellt 
habe, Hygiene- und Gesundheitsprobleme anzugehen, die unter 
der Urbevölkerung der betreffenden Länder besonders stark 
verbreitet sind. 
Die Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) verabschie
dete auf ihrer 11. Tagung die Konvention gegen Diskriminierung 
im Unterrichtswesen. In Anwendung dieser Konvention haben 
einige Mitgliedstaaten wie Australien und Neuseeland Maßnah
men ergriffen, durch die Ungleichheiten im Bereich der Bildung, 
von denen eingeborene Gemeinschaften betroffen sind, beseitigt 
werden sollen. Die UNESCO ist ferner der Ansicht, daß die von 
ihr angestellten Untersuchungen über Tendenzen in den Bezie
hungen zwischen den ethnischen Gruppen in Lateinamerika 
und der Karibik sowie die kritische Bestandsaufnahme der Me
thoden und Verfahren, die den Prozeß der sozialen Assimilation 
der Gruppen, die aufgrund ihrer Eigenheiten nicht voll in das Le
ben der nationalen Gemeinschaft integriert sind, fördern sollen, 
den Eingeborenen direkte Vorteile gebracht haben. 
Im Jahre 1951 wurde in Patzcuaro (Mexiko) unter der Schirm
herrschaft der UNESCO und in Zusammenarbeit mit der Organi
sation Amerikanischer Staaten (OAS) und der mexikanischen 
Regierung ein regionales Zentrum für Grundschulbildung ge
schaffen. Aufgabe dieser Einrichtung soll es sein, die Regierun
gen dieser Region bei ihren Bemühungen zu unterstützen, 
Grundschulbildung zu vermitteln, Lehrer auszubilden und die 
notwendigen Unterrichtsmaterialien zu erstellen. Zu diesem 
Zweck erhalten die angehenden Lehrer ihre Ausbildung in Ge
meinschaften, wo sie an von dem Zentrum ausgearbeiteten Pro
grammen teilnehmen, um Möglichkeiten zu erproben, die Land
wirtschaft, das Handwerk und die Industrie zu fördern, aber 
auch die Lebensbedingungen der Ureinwohner zu verbessern. 
Besondere Bedeutung bei den internationalen Bemühungen zu
gunsten der autochthonen Bevölkerung kommt dem Programm 
für die eingeborene Bevölkerung der Andenregion (Programa 
Indigenista Andino) zu, das im Rahmen der technischen Hilfe 
der Vereinten Nationen durch die UNESCO, die ILO, die FAO 
und die WHO in Angriff genommen wurde. Es soll dazu dienen, 
die Lebensbedingungen der etwa 10 Millionen Eingeborenen der 
Hochebene zu verbessern, jenes hochgelegenen und unfruchtba
ren Tafellandes in den Anden, das sich in mehr als 3000 Metern 
Höhe über dem Meer über sechs lateinamerikanische Länder 
hinweg erstreckt: Argentinien, Bolivien, Chile, Ecuador, Kolum
bien und Peru. Unter Federführung der ILO, der auch die Koor
dinierung oblag, begann 1954 die Arbeit für das Programm, des
sen Ziele nach den Worten seines Leiters darin liegen, »den Le
bensstandard dieser Völker zu heben und sie so in das Leben ih
res Staates einzugliedern, in ihnen Hoffnung für die Zukunft zu 
wecken und ihren Ländern die volle Kraft ihrer menschlichen 
Ressourcen zugänglich zu machen, die bis jetzt nicht genutzt 
wurden«. Die Hauptaktivitäten des Programms konzentrieren 
sich auf das Angebot beruflicher Ausbildung, die Errichtung von 
Gemeindewerkstätten, Förderung des Handwerks, Bau von 
Schulen und Durchführung des Lehrbetriebs in den Schulen, Di
versifikation und Verbesserung der landwirtschaftlichen Pro
duktion, Einführung neuzeitlicher Verfahren, Aufbau von Ge
sundheitsdiensten, Ausweitung des Agrarkredits und der Genos
senschaftsbewegung sowie Verbesserung der Wohnverhältnisse. 
Wenn diese Projekte für die eingeborenen Bewohner der Anden
region auch einen völlig neuen Ansatz darstellen, wobei es aus 
Mangel an Erfahrung auch zu Störungen und Rückschlägen 
kam, so glaubt man doch, daß die Bilanz des Progamms positiv 
gewesen ist und es mindestens 250 000 Angehörigen der Einge
borenenbevölkerung direkte Vorteile gebracht hat. 
Auf regionaler Ebene wurde 1940 das Gesamtamerikanische In

stitut für Eingeborenenfragen (Instituto Indigenista Interameri-
cano) mit Sitz in Mexiko gegründet. Im Jahre 1953 wurde ein Ab
kommen mit der Organisation Amerikanischer Staaten unter
zeichnet, in dem dieses Institut formell als Spezialorgan der OAS 
anerkannt wurde. Es ist als Ständiger Ausschuß der Gesamt
amerikanischen Kongresse für Eingeborenenfragen tätig ge
worden und hat die Maßnahmen der Länder dieser Region auf 
diesem Gebiet in Gang gesetzt, gelenkt und koordiniert. Es ver
fügt über eine ethnologische Forschungsabteilung. Den Regie
rungen der lateinamerikanischen Staaten hat es wertvolle Dien
ste in bezug auf Beratung und technische Hilfe geleistet und 
zahlreiche Bücher und Zeitschriften zu Eingeborenenthemen 
veröffentlicht. Beachtung verdient auch die Arbeit der Gesamt
amerikanischen Kongresse für Eingeborenenfragen, und zwar 
beginnend mit dem ersten, der 1940 in Patzcuaro stattfand, bis 
zum letzten, der 1980 in Merida abgehalten wurde. Auf diesen 
Kongressen wurden etwa 400 Resolutionen mit einem breitge
streuten Themenkreis verabschiedet. Diese Resolutionen waren 
bestimmend für die Aktivitäten des Instituts und in gewisser 
Hinsicht richtungsweisend für die Politik der amerikanischen 
Regierungen. Die Kritik, die an diesen Kongressen geübt wird, 
geht dahin, daß diejenigen, die sich mit den Problemen der Ein
geborenen befassen, nicht als echte Vertreter ihrer Gemein
schaften oder Organisationen gelten können und daß deswegen 
manche Empfehlungen nicht der tatsächlichen Situation dieser 
Gruppen gerecht werden. 

Ziele und Zielkonflikt 
Die von den internationalen Organisationen in Angriff genom
menen Projekte, zum Beispiel das Gesamtamerikanische Einge
borenenprogramm, haben klar dargelegt, daß die eingeborenen 
Bevölkerungen positiv auf Anstöße und außen reagieren, wenn 
man ihre Eigenart, ihre Lebensweise und ihre kulturellen Werte 
respektiert. Im allgemeinen suchen die Regierungen und die 
Eingeborenenpolitik mit allen Mitteln die Urbevölkerung den 
anderen Bevölkerungsschichten mit dem Ziel ihrer künftigen 
Assimilation oder Integration gleichzustellen — wobei jedoch an 
ein Wort des Aristoteles erinnert werden muß: »Die Ungleichen 
gleich machen zu wollen heißt, sie nur noch ungleicher zu ma
chen«. 
Der kritische Punkt liegt in dem Dauerkonflikt zwischen dem 
Recht auf kulturelle Identität und dem Recht auf Entwicklung. 
Die internationale Gemeinschaft und die einzelnen Staaten ha
ben die Verpflichtung, das Gleichgewicht zu halten zwischen 
dem Wunsch, die Eigenarten der autochthonen Bevölkerung zu 
bewahren, und dem, ihr dabei behilflich zu sein, an der kulturel
len, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung ihres Heimat
landes teilzuhaben — wobei es auf jeden Fall unumgänglich ist, 
daß unter allen Umständen die Rechte und die persönliche Ent
scheidung eben dieser Eingeborenen respektiert werden. Man 
kann die Vorzüge der Entwicklung nicht mit Gewalt durchset
zen, denn ein Vorteil, der nicht gewünscht wird, ist kein Vorteil 
mehr. 
Wenn bei den Vereinten Nationen Anzeichen für ein wachsendes 
Interesse an den Problemen der Eingeborenenbevölkerung zu 
erkennen sind, so zeigen diese ihrerseits, daß sie sich immer 
stärker der Diskriminierung bewußt werden, der sie ausgesetzt 
sind. Sie betonen die dringende Notwendigkeit, daß die interna
tionale Gemeinschaft wirksame Schritte bei den Regierungen 
unternehmen muß, damit diese unter Beachtung der Wünsche 
und Neigungen dieser Gruppen geeignete Maßnahmen in die 
Wege leiten, die es den Betroffenen gestatten, so schnell wie 
möglich aus ihrer derzeitigen mißlichen Situation herauszukom
men. Im direkten Dialog, den ich auf Studienreisen mit Eingebo
renen in den verschiedenen Weltregionen führte, aber auch 
durch die Kontakte, die ich mit ihnen auf verschiedenen Kon
gressen ihrer Vereinigungen hatte, war ich stark beeindruckt 
von der Klarheit, mit der sie ihre Probleme umrissen, und von 
der sachlichen Art, in der sie Lösungen vorschlugen. 
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